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Jugendhilfeplanung   

Gemeinsamer Fraktionsantrag der CSU und SPD Nr. 043 /2004 vom 
21.04.2004: 
Mehr Platz für Kinder: Öffnung und Nutzung von Schu lhöfen, 
Sporthallen und Vereinsanlagen außerhalb des Schul-  und 
Trainingsbetriebs 
Beratungsfolge  Sitzungs-

termin  
öff.  nöff.  Gutachten  Beschluss  Abstimmungsergebnis  

      ein- 
stimmig  

für  gegen  

      Gemeinsamer 
JHA 

SchulA 
17.06.2004 X 

 
 Bericht    

         

Beteiligungen  

Amt 41 Kultur- und Freizeitamt 

Finanzielle Konsequenzen; Angaben über dauerhafte H aushaltsbelastungen, z.B. 
Investitionsfolgekosten (Unterhalt, Personalkosten u.ä.) sind verpflichtend!  

1. Einmalige Kosten:  

2. Jährliche Folgekosten:  

 

 

 
 

I. Beschluss des Jugendhilfeausschusses 

 am 17.06.2004 

 keiner, da Bericht 

 

                               

  

II. Beschluss des Schulausschusses 

 am 17.06.2004  

 keiner, da Bericht 

  

 
JHA Vorsitzende/-r: Berichterstatter/-in:  

 

 

 

 

 

SchulA Vorsitzende/-r: Berichterstatter/-in:  

  

 



 

III. Sachbericht 

Mit Antrag 043/2004 haben die Fraktion der CSU und die Fraktion der SPD gemeinsam im 
Rahmen des Projektes „Bewegtes Erlangen“ beantragt Schulhöfe, Sporthallen und 
Vereinssportanlagen außerhalb des Schul- und Trainingsbetriebes zu einer weiteren Nutzung zur 
Verfügung zu stellen. Mit diesem Antrag wurde eine Ideenskizze zum weiteren Vorgehen bei der 
Umsetzung des Antrages vorgelegt. In eine ähnliche Richtung zielt der Fraktionsantrag der 
Grünen Liste Nr. 27/2004 vom 17.02.2004 „Öffnung schulicher und städtischer Räume für die 
Jugendarbeit“. 
 
Referat I hat für den 22 Juni 2004 zu einem Runden Tisch eingeladen um die Voraussetzungen 
zur Umsetzung dieser Vorhaben abzuklären. 
 
Zum gemeinsamen Antrag von CSU und SPD im Voraus Anmerkungen dazu aus Sicht des 
Referates IV: 
 
Aus Sicht des Referates IV, Amt 41, Spielplatzbüro und Amt 51 ist dieser Antrag eine sehr 
begrüßenswerte Initiative um die Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
in Erlangen entscheidend zu verbessern. Es ist ein Ansatz im Sinne der Leitziele der Kinder- und 
Jugendhilfe (vgl.  § 1 SGB VIII; Schaffung und Sicherung einer Kinder- und Familiengerechten 
Umwelt). Bei der Umsetzung dieser Ziele kann ein sehr wichtiger Beitrag auf dem Weg Erlangens 
zur Kinder- und Familienfreundlichsten Großstadt Bayerns geleistet werden.  

Die Öffnung und Aufwertung vorhandener Flächen und Räume wird einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten jungen Menschen in verdichteten Stadtteilen zusätzliche attraktive Freiflächen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Aus Sicht des Referates IV sind zwei Ansatzpunkte erkennbar: 

1) Öffnung und Aufwertung von Schulhöfen.  
Diese Räume sollen dann Funktionen übernehmen, wie es bereits vorhandene öffentliche 
Spiel- und Freizeitflächen haben. Eine stärker Verankerung dieser Flächen im Gemeinwesen 
und in der Verantwortung des Gemeinwesens mit der Aktivierung junger Menschen und 
angemessener „Sozial-Kontrolle /sozialer Verantwortung“ ist wünschenswert und anzustreben. 

2) Öffnung von Sporthallen und ~anlagen. 
Hier ist eine niederschwellige Nutzung durch Initiativen und informelle Gruppen denkbar und 
wünschenswert. Diese Form des Angebotes setzt aber eine deutlich intensivere und vor allem 
professionelle Betreuung voraus. Erstens haben diese Räume ein wesentlich sensibleres 
Inventar. Zweitens sollen mit einer Öffnung vor allem auch Junge Menschen erreicht werden, 
die zum Einen erst motiviert und aktiviert werden müssen und zum Anderen z.T. über 
Sportangebote sehr gut erreichbar sind, aber nicht in Vereine eintreten. Im Jugendamt gibt es 
dazu bereits Erfahrungen mit Angeboten in diesem Bereich (Mitternachtssport z.B. Night-
Basketball-Bruck). Die Öffnung von Sporthallen und Sportplätzen hat sich wegen der 
bisherigen traditionellen Nutzung z.T. als problematisch herausgestellt. 

 
Als erster Schritt schlägt das Referat IV vor, auf der Öffnung der Schulhöfe außerhalb der 
Schulzeiten einzugehen. Bei Schulhöfen wird, im Gegensatz zu Sporthallen und Sportplätzen, die 
in der Regel bereits jetzt intensiv genutzt werden, am meisten Potential gesehen wird. Eine aktive 
Rolle kann dabei das Spielplatzbüro, spielen.  

Referat IV begrüßt die Ansätze zur Vorgehensweise und für ein Bürgerschaftliches Engagement 
und eine Verantwortungsübernahme, wie sie im Antrag dargestellt sind. Diese decken sich mit 
den Maximen der Jugendhilfe/ Jugendhilfeplanung, die sowohl einen Aushandlungsprozess, als 
auch eine frühzeitige Beteiligung aller Betroffenen beinhalten (vgl. § 80 SGBIII). 
Eine Umsetzung dieser erscheit vor allem für Punkt 1 unproblematisch denkbar. Dazu liegen in 
anderen Kommunen vielfältige Erfahrungen vor. Vor allem Bamberg konnte in den letzten Jahren 
viele Spielplätze mit Kindern und Eltern umgestalten. Vielfältige Infos dazu findet man u.a. auf 



der Internetseite des Gartenamts Bamberg, das dafür ein eigenes „Baumobil“ betreibt. 
http://www.bamberg.de/gartenamt/page11.html  Andere Projekte erfolgreiche Projekte  gibt es in München 
und Nürnberg (Vgl. z.B. „Pausenlust statt Schulhoffrust“ in München http://www.urbanes-
wohnen.de/feldberg.html). 

Unabhängig davon sollte die Umsetzung des zweiten Punktes angegangen werden. Bei diesem 
zweiten Schritt ist auch Sicht des Referates eine noch stärkere Beteiligung der Sportvereine 
sinnvoll. Dieses leisten bereits jetzt sehr wertvolle Kinder und Jugendarbeit. Deshalb ist 
zusammen mit ihnen zu klären, zu welchen Rahmenbedingungen sie die im Antrag 
angesprochen Ziele verwirklichen können. Unserer Meinung nach sollte dabei auch diskutiert 
werden, wieweit durch die Vereine niederschwelligere Angebote, die auch derzeit vereinsfernere 
Jungen Menschen erreichen, gemacht werden können.  
 
Erfolgreiches Bürgerschaftliches Engagement braucht grundlegende Rahmenbedingungen.  
a) Bürger/innen müssen frühzeitig aktiv und aktivierend beteiligt werden. Gerade Kinder und 

Jugendliche, aber auch deren Eltern, sind als Fachleute für Spiel- und Freiflächen anzusehen, 
auf die nicht verzichtet werden kann. 

b) Beteiligung muss über eine Anhörung hinausgehen, das bedeutet eine verantwortliche  
 Mitplanung und gemeinsame Umsetzung. Verwaltung versteht sich in diesem Prozess eher als 
Berater und Unterstützer.  

c) Dabei ist eine direkte Aushandlung zwischen den verschiedenen Interessensgruppen hilfreich 
und ein präventiver Ansatz zur Reduzierung der Konflikte im öffentlichen Raum. Wichtig dabei 
ist aber auch, dass die Verhandlungspartner gleichberechtigt sind. Das heißt auch, dass im 
Rahmen dieses Prozesse Aushandlung z.T. erst gelernt wird. 

d) Beteiligung muss ernst gemeint sein. Das heißt, dass die Ergebnisse der Beteiligung zeitnah 
umgesetzt werden. 

e) Beteiligung darf nicht über Multiplikatoren geschehen, sondern muss mit den direkt 
Betroffenen geschehen 

f) Für die Projekte müssen Ressourcen zur Umsetzung vorhanden sein (z.B. Spielpatzbudget).  
g) Längerfristige Verantwortungsübernahme kann dadurch gestärkt werden, dass entsprechende 

Initiativen öffentliche und z.T. finanzielle Anerkennung finden (z.B. über Fördertopf für 
Spielplatzinitiativen etc.)  

h) Bürgerinnen und Bürger die die Funktion von Spielplatzpatenschaften übernehmen, müssen 
auch weiterhin begleitet werden. Es ist hilfreich, diese u.a. in Konfliktmanagement zu schulen. 

Wie vielfältige Erfahrungen zeigen übernehmen Bürger/innen, wenn diese Aspekte erfüllt sind, 
weitergehende Verantwortung. Diese gilt besonderem Maße für Junge Menschen. (vgl. 
Erfahrungen des Gartenamts Bamberg) 

Um später Enttäuschungen zu vermeiden sollten bei der, im Antrag vorgeschlagenen Situations- 
und Bedarfsanalyse, neben den Chancen der Öffnung, auch die Risiken (Missbrauch / Konflikte 
zwischen Nutzergruppen / Konflikte mit Anliegern) und mögliche vorbeugende Ansätze geklärt 
werden.  

Für die Vorgehensweise ergeben sich aus Sicht von Referat VI, angelehnt an die Nürnberger 
Erfahrungen, deshalb folgende Anregungen für die Umsetzung des Vorhabens.  

Diese sind in der den beiden Grafiken Anlage 1 und im Vermerk von Hr. Radde Anlage 2 näher 
dargelegt. 

Das Referat IV wird diesen Ansatz in den Runden Tisch am 22. Juli einbringen. 

 

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 

V. Ref. IV z.K. 

VI. Ref. I z.K. 

VII. Amt 40  z.K. 



VIII. Amt 41 /Herrn Radde z.K. und z.W. 

IX. Amt 51 /JHP z.K. und z.W 



 





 

 



 

 



 

 









 

 


